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Das Flugzeug ermöglicht die Benützung derartiger, nicht überlasteter neutraler Häfen. Dies hat 
wieder eine ganz bedeutende Rückwirkung auf die Seeschiffahrt. Das Risiko für die für schweizeri
sche Rechnung nach solchen Häfen fahrenden Seeschiffe ist ganz bedeutend geringer, als wenn die 
Gefahrzonen nach kriegführenden Häfen durchfahren werden müssen.

Die für schweizerische Rechnung fahrenden Seeschiffe können in diesen Seehäfen rasch ge
löscht werden, ihre Leistungsfähigkeit steigt sehr stark, die Frachten und die Versicherungsprä
mien sinken in beträchtlichem Mass.

Werden diese Vorteile berücksichtigt, so ist für jeden Schiffahrtkundigen klar, dass der sehr 
teure Luftweg von den Seehäfen nach der Schweiz zum Teil kompensiert werden kann durch den 
billigeren Seetransport nach dem neutralen Hafen.

Ich weiss sehr wohl, dass es noch gründlicher Vorarbeit und gründlicher Untersuchung bedarf, 
um einen Teil der Versorgung der Schweiz auf dem Luftweg durchzuführen.

Ich glaube aber, dass es sehr zweckmässig ist, wenn schon je tzt Fachkundige und mit Organisa
tionsarbeit Vertraute aus dem Luftverkehr und dem Seeverkehr diese Möglichkeit unbefangen 
gründlich prüfen.

Die sehr hohen Anschaffungskosten von ca. 700000.— bis 1 Million Franken für ein Bomben
flugzeug oder Grossflugzeug dürfen nicht abschrecken. Einmal sind die Bombenflugzeuge für den 
Fall, dass die Schweiz in den Krieg verwickelt wird, eine ausserordentlich wichtige Waffe. Ihr 
Anschaffungswert darf also nicht nur zu Lasten der Landesversorgung gerechnet werden. Sodann 
spielen die Kosten bei der Landes Versorgung, von der die Existenz der Schweiz abhängt, nicht die 
ausschlaggebende Rolle. Auch für die übrigen Transportwege und für Sicherung von Seeschiffs
raum müssen Summen ausgegeben werden in einem Betrag, den man in Friedenszeiten kaum für 
möglich hält. Ich erinnere an die Union Maritime Suisse mit ca. 120 Millionen Franken Total
verlust, ohne den geringsten Wert im Jahre 1918/19.

Von der Überwindung der Versorgungsschwierigkeiten im Kriegsfall hängt die Möglichkeit der 
Aufrechterhaltung der Neutralität der Schweiz ab, davon wahrscheinlich ihre Existenz.
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E 6100 (A) 17/1117

La Direction générale de la Banque nationale1 au Chef du 
Département des Finances et des Douanes, E. Wetter

L Sr/F Zürich, 3. April 1939

Das Direktorium hat kürzlich Anlass genommen, die Frage zu prüfen, wie 
weit unsere Wirtschaft durch die jüngsten politischen Vorgänge in Mittel
europa in Mitleidenschaft gezogen wird und welche Rückwirkungen valuta
politischer Natur allenfalls damit verbunden sein könnten.

Die Bedeutung des ehemaligen tschechoslowakischen Staatsgebietes für 
unsere Wirtschaft ergibt sich in erster Linie aus den wechselseitigen regen 
Handelsbeziehungen.

1. La lettre est signée par E. Weber et F. Schnorf.
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Import Rang unter den Export
in Mill. Fr. Importländern in Mill. Fr

1935 39,9 8. 23,9
1936 45,8 7. 39,2
1937 75,2 8. 52,5
1938 57,2 8. 43,9

Rang unter den 
Exportländern

6 .
6 .
6 .
7.

Diese Tabelle zeigt, dass der schweizerische Aussenhandel mit der Tsche
choslowakei sich in den letzten Jahren vor der politischen Krise in rasch aufstei- 
gender Richtung entwickelt hat. So ist der Export zwischen 1935 und 1937 um 
mehr als das Doppelte in die Höhe gegangen. Im letzten Normaljahr 1937 
machte die Ausfuhr nach der Tschechoslowakei, die unter den Exportländern 
an sechster Stelle rangierte, beinahe die Hälfte des schweizerischen Exportes 
nach den U.S.A. aus und überstieg den Export nach Belgien bez[iehungs]- 
wfeisej Holland um ein Wesentliches. Er war beinahe so gross wie der zusam
mengerechnete Export nach den drei skandinavischen Ländern und um einige 
Millionen höher als der gesamte Export nach Ungarn, Jugoslavien, Griechen
land, Bulgarien, Rumänien und nach der Türkei zusammengerechnet.

Die Schweiz verliert in der Tschechoslowakei nicht nur einen ausgezeichne
ten Kunden, sondern mit der Eingliederung dieses Staates in das deutsche Wirt
schaftsgebiet, wobei wohl damit gerechnet werden muss, dass die Slowakei mit 
der Zeit dem deutschen Zollgebiet einverleibt wird, ist ein weiteres Land aus der 
Reihe der clearingfreien Staaten zu streichen. Die Gliederung des Exportes 
nach verschiedenen Ländergruppen zeigte 1938 folgendes Bild :

Schweiz [erische]
Ausfuhr nach 

in Mill. Fr. in %
Goldwährungsländer incl[usive]
Länder des Dollarblocks 235,5 17,89

Länder des Pfundblocks 543,5 41,28

Clearingländer (Länder, mit denen die 
Schweiz Verrechnungs- und Kompensa
tionsabkommen hat) 405,9 30,83

Andere Länder 131,7 10,00

1316,6 100,00

Mit der Überführung der Tschechoslowakei in die Gruppe der Clearinglän
der würde die Gliederung des Exportes, unter Zugrundelegung der Ausfuhr 
nach der Tschechoslowakei des Jahres 1937 als dem letzten Normaljahr vor der 
Krise, wie folgt aussehen:

Schweiz[erische]
Ausfuhr nach 

in Mill. Fr. in %
Goldwährungsländer inc\[usive]
Länder des Dollarblocks 183,0 13,90
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Länder des Pfundblocks 
Clearingländer 

Andere Länder

543,5
458,4

131,7

1316,6

41,28
34,82

10,00

100,00

Die Einverleibung der Tschechoslowakei in das deutsch Wirtschaftsgebiet 
bringt für die Gliederung der schweizerischen Ausfuhr nach clearingfreien und 
clearinggebundenen Ländern eine deutliche Verschlechterung. Wird darauf 
abgestellt, dass die Schweiz 1937 nach der Tschechoslowakei für 52,5 Millionen 
Franken Waren geliefert hat, so würde sich der prozentuale Anteil der Clear
ingländer am gesamten schweizerischen Export von 30,83 auf 34,82% erhö
hen, während der Anteil der Gruppe der Goldwährungsländer einschliesslich 
Dollarblock von 17,89 auf 13,90% zurückgehen würde. Der Export nach den 
Ländern mit Clearingregelung und nach Ländern mit schwankender Währung 
(Pfundblock) macht von der gesamten schweizerischen Ausfuhr rund 76% aus, 
wovon etwa 35 % auf Clearingländer und 41 % auf Länder mit schwankenden 
Währungen entfallen.

Vom gesamten Export nach Clearingländern in der Höhe von 458 Millionen 
Franken (die Tschechoslowakei zum Exportbetrag des Jahres 1937 dazu ge
rechnet) würden 1938 total 289,2 Millionen Franken oder 63% auf Gross
deutschland entfallen.

Der Anteil Grossdeutschlands am schweizerischen Export erhöht sich im 
Zuge der Eingliederung der Tschechoslowakei von 17,9 auf 21,9%. Freilich 
wird sich der Export nach Deutschland nicht auf dieser Position halten kön
nen, denn es ist wahrscheinlich damit zu rechnen, dass die Aufnahmefähigkeit 
des ehemaligen tschechoslowakischen Staatsgebietes für schweizerische Waren 
wesentlich zurückgehen wird. Schon die im letzten Herbst verkleinerte Tsche
choslowakei war nicht mehr imstande, im gleichen Verhältnis wie früher 
schweizerische Produkte zu kaufen. Der tschechoslowakische Wirtschaftsver
kehr war nach der Abtretung des Sudetenlandes schon derart stark vom Deut
schen Reich mit Beschlag belegt worden, dass im internationalen Handelsver
kehr auf andere Staaten immer weniger ab fiel.

Wie diese Zahlen darzulegen vermögen, treten die wirtschaftlichen Nachteile 
des Untergangs der freien Tschechoslowakei in verschiedener Gestalt in Er
scheinung. Zunächst ist festzustellen, dass die schweizerische Exportindustrie 
den endgültigen Verlust eines Teils des ehemaligen Absatzgebietes in der Tsche
choslowakei zu beklagen haben wird. Es dürfte ihr nicht leicht fallen, dafür in 
ändern Ländern Ersatz zu finden. Zu diesem Verlust tritt hinzu, dass es für den 
verbleibenden Handel fortan keine clearingfreie Zahlungsregelung mehr geben 
wird. Ob wir wollen oder nicht, wird durch die Unterstellung des schweizeri
schen Aussenhandels mit den ehemaligen Gebieten der Tschechoslowakei unter 
das Clearingsregime unsere wirtschaftliche Position abermals stärker mit den 
transfergebundenen Ländern verknüpft; m/i\t] änderen] W[orten], wenn wir 
unseren Export nach den angegliederten Gebieten Grossdeutschlands nur eini- 
germassen auf einem unseren wirtschaftlichen Notwendigkeiten entsprechen
den Stand halten wollen, sind wir gezwungen, unsere Importe aus Gross-
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deutschland zu erhöhen, gleichgültig, ob die Tschechei in der künftigen 
Zahlungsregelung dem deutschen Clearingverkehr untergeordnet wird oder 
ob, wie wir vernehmen, beabsichtigt ist, das genannte Land zum Gegenstand 
einer separaten Clearingregelung zu machen2. In diesem Sinne wird ein Teil 
unserer Wirtschaft durch den Zwang der Geschehnisse in ein verstärktes 
Abhängigkeitsverhältnis zu den Clearingstaaten gedrängt.

Endlich ergeben sich aus den wirtschaftspolitischen Verschiebungen in Mit
teleuropa für unsere Währungslage bestimmte Rückwirkungen. Die Export
möglichkeiten nach den Clearingländern sind weitgehend eine Funktion des 
Importes, den wir aus diesen Ländern tätigen, â[as] h[eisstj wir können nur 
soweit und solange exportieren, als unsere Wirtschaft in der Lage ist, die Pro
dukte der Clearingländer aufzunehmen. Jede Verminderung des Importes 
wirkt sich exporthemmend aus. Die nach den Clearingländern und insbeson
dere nach Grossdeutschland orientierte Exportindustrie hat deshalb ein vitales 
Interesse daran, dass der Clearing- bQ[ziehungs]w[eise] Markkurs einen mög
lichst tiefen Stand innehält. Jede Steigerung des Verrechnungskurses ist gleich
bedeutend mit einer Beeinträchtigung des Exportes.

Wohl liegt das Übergewicht im Export noch auf der Seite der Länder mit 
freier Wirtschaft und ungehindertem internationalem Zahlungsverkehr. Doch 
hat anderseits der Anteil der Clearingländer an der schweizerischen Ausfuhr 
nicht unbeträchtliche Ausmasse angenommen. Mit Rücksicht darauf, dass 
vom gesamten schweizerischen Export nunmehr 22 % nach Grossdeutschland 
(einschliesslich Tschechoslowakei und rund 7 % nach Italien gehen (dazu weiter 
c/zrc/a 6% nach ändern Ländern), ist es für einen wesentlichen Teil der schwei
zerischen Wirtschaft nicht gleichgültig, ob die Clearingkurse steigen oder 
fallen. Für die Valutapolitik unseres Landes ergeben sich deshalb aus der Rege
lung des Handelsverkehrs auf dem Verrechnungswege gewisse Bindungen, 
indem eine und dieselbe währungspolitische Massnahme je nach der Orientie
rung nach dem einen oder ändern Staatenblock einem Teil der Exportwirt- 
schaft zum Vorteil und dem ändern Teil zum Nachteil gereicht. Eine einseitige 
Orientierung unserer Valutapolitik zum Beispiel nach dem Pfundblock im 
Sinne einer Anpassung unserer Währung an das Pfund hätte vom Standpunkt 
des Exportes aus gesehen neben den Vorzügen auch beträchtliche wirtschaft
liche Ausfälle zur Folge. Die Erleichterung, die der schweizerische Export nach 
den Ländern freier Währung oder des Dollarblocks aus einer weiteren Abwer
tung des Frankens gewinnen würde, müsste nicht nur mit einer Verschlechte
rung des Exportes nach den Clearingländern, sondern auch mit einer abermali
gen Benachteiligung der schweizerischen Finanzgläubiger erkauft werden.

Der Umstand, dass die Clearingregelung im internationalen Zahlungsver
kehr die Autonomie der Notenbank auf währungspolitischem Gebiet 
schwächt, gibt dem Direktorium zwingend Anlass, die handelspolitische Ent
wicklung mit aller Aufmerksamkeit zu verfolgen. Wir glaubten, die Gelegen
heit wahrnehmen zu dürfen, Sie auf die damit verbundenen Schwierigkeiten

2. Lors de sa séance du 28 avril 1939, le Conseil fédéra l adoptera un pro tocole provisoire ger
mano-suisse réglant le trafic des paiem ents entre la Suisse et la B ohêm e/M oravie; ces paiem ents 
s ’effectueront com m e auparavant en devises libres. Cf. E 1004.1 1/384, N °  918.
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und Gefahren aufmerksam zu machen. Wir sind mit dem Bankausschuss, in 
dessen Schoss die aufgeworfenen Frage ebenfalls eine einlässliche Behandlung 
erfahren hat, der Auffassung, dass das Bestreben unserer Wirtschaftspolitik 
dahin gerichtet sein sollte, den Handel mit Ländern mir freier Wirtschaftsord
nung und freiem Zahlungsverkehr nach Möglichkeit zu fördern, um auf diese 
Weise einer stärkeren Verquickung unserer Wirtschaft mir derjenigen der gros- 
sen Clearingstaaten entgegenzuwirken und eine gewisse Lockerung unserer 
Handelsbeziehungen mit diesen Ländern in die Wege leiten zu können.

62
E 6100 (A) 17/1117

La Direction générale de la Banque nationale1 
au Chef du Département des Finances et des Douanes, E. Wetter

RE  RP/M N Zürich, 4. April 1939

Unter Bezugnahme auf unser Schreiben vom 22. M ärz2, mit welchem wir 
Ihnen durch Kopie unseres Schreibens vom gleichen Tage an Herrn Minister 
Stucki in Paris eine Orientierung über die damalige Währungslage über
mittelten3, möchten wir Ihnen hiemit über die seitherige Entwicklung einen 
kurzen Bericht zukommen lassen.

Die starken politischen Spannungen der vergangenen Wochen haben schein
bar die Stabilität der internationalen Währungslage in keiner Weise gestört. 
Die Tatsache, dass die massgebenden Welt Währungen, insbesondere Pfund 
und Dollar, in ihrem gegenseitigen Verhältnis fast keine Schwankungen durch
gemacht haben, ist sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Wäh
rungsbehörden der einzelnen Länder mit Hilfe der Währungsausgleichsfonds 
die Gestaltung der Valuten regulierten.

Was die Schweiz im besonderen betrifft, so waren bei uns in der vergangenen 
Woche erhebliche Kapitalabflüsse ins Ausland festzustellen. Mitte der Woche 
erreichten sie den Höchstbetrag von rund 13,8 Millionen Dollar an einem Tage. 
Gegen das Wochenende trat dann eine Beruhigung ein, die auch zu Beginn der 
laufenden Woche weiter angehalten hat. Wir haben den Eindruck, dass es sich 
bei diesen Kapitalabwanderungen zur Hauptsache um ausländische Fluchtgel
der handelt, die teils auf Sicht, teils in Form von Wertschriften vorübergehend 
in der Schweiz Anlage gesucht hatten. In geringerem Masse sind auch gewisse 
schweizerische Kreise zur Liquidation von inländischen Anlagen und zur 
Transferierung des Gegenwertes in Devisen geschritten. Wie bereits erwähnt, 
ist heute die Lage wieder ruhig, wenn auch nicht vorausgesehen werden kann, 
ob und inwieweit neuerliche. Kapitalabflüsse stattfinden werden.

1. La lettre est signée par Weber et Schnorf.
2. Non reproduit.
3. Cf. N° 49.
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